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yf~ '-1663 der B"ilJ?rn zu d~n S~:rhi~~~~rot~~~:~_dell N.:.tion1lra.teq· 
XIV. Gesetzgcbungsperlocle . 

tv\& ~ \ b QC~('Y' Der Abgeoraneten •. ~&~O$ ••••• S 

und Genossen 

betreffend Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1972 in der geltenden 

Fassunq. 

Der N.ationalrat ,.,olle beschließen: 

Bundesgesetz vom . . ~ . . ~ . . . . . 1979, .mit dem das 
Umsatzsteuergesetz 1972 geändert '\-1ird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Umsatzsteuergesetz 1972~ BGBl.Nr r 223,·in der Fassung 

der Bundesgesetze BGB1 .. Nr. 27 /1974~ 635/19'75) 1L~3/"'l976) 

666/1975 und 645/1977, lvira viie folgt geändert: 

1. Der Abs.1 Z.2 lit.b des § 7 bat zu lauten: 

.. ~"" .. ' . 
'" -. . ". .. ~ 

No •... t.'!.'J/f.!. 

IIb) .v,enn der ausländische Abnehmer den Gegenstand selbst 

abholt; oder abholen läßt und Bodann in das Ausland. be­

fördert oder befördern läßt, ausgenommen jene Fälle, in 

welchen der Gesarr:.tbetrag der Rechnung .für die von einem 
:::.:?:~ .... : .. i:~-.~·.> <::"~·':·;Unternelli.lle.r ä'n' einen auslänclischen Abnehmer gelieferten 

Gegenstände 1 .. 000 S Jicht übersteigt ... Der ausländische 

Abnehmer kann die von ihm eingekauften Gegenstände beim 
inländischen IJieferer oder von dem inländischen Ort abholen 
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oder abholen lassen, zu dem der Lieferer die Gegenstände .,,', 

befördert oder versendet hat oder an dem der Lie~erer 
sie selbst eingekauft hat« Die zur Abholung benutzten 
Fahrzeuge könnm inländische oder ausländische sein;" 

-, 

2. Der'Abs.5 des § 26 hat zu lauten: 
"(5) Die Bestimmung des § 12 Abs .. 10 ist erstmals auf' Gegen-' 

stände enzu\';enclen, die der Unternehmer nach dem 31.. Dezember 

1975 der Verwendung oder Nutzung als Anlagevermöge~ zuführta ' 

Bei der Berichtigung des ,Vorsteuerabzugas für die Jahr~ 1976 ," 
bis 1978' ist die gesamte auf den Gegenstand entfallende ~or- " 

. I 

steuer um die auf den Gegenstand entfallende Umsatzsteuer für,' 
den Selbstverbrauch (§ 29) zu kürze~ .. tI 

3. Der Abs.5 des § 28 hat zu lauten: 

u (5) .Ändert sich der Anteil der im Kalenderjahr 1973 be­

\'lirkten Ausfuhrumsätze dadurch, daß im Kalende~jahr 1973-
in das Ausland verbrachte oder versendete Gegenstände bis 

zum 31. Dezember 1978 in das Inland zurückgelangen, sO,ist 
der für das Kalenderjahr 1974 nach Abs.1 vorgenommene Vor­
steuerabzug entsprechend zu berichtigen .. " 

4. Der Absp1 des§ 29 hat zu lauten: 
. . 

"(1) In der Zeit vom 1. Jänner 1973 bis zum 31. Dezember, 
1978 unterliegt neben den.im § 1 Abs.1 Z.1 bis 3 angeführten 
Unsfitzen auch der Selbstverbrauch der Umsatzsteuer .. " , 

5~ Der Abs.7des § 29 hat zu lauten: 
u (7) Die Steuer beträgt für den Selbstverbrauch dei~;;Kalende~C-· 
jahres, 

1973 
1971/-

1975 
1976 
1977 

• • _ • • • • • • • • • • • • • • ~ ~ 0 • • _ 0 • 

· . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . ~ . . . 
• • • • • • e _ • • ~ ~ • • ~ • • • • ~ • • • = ~ 

• • • • • • ~ _ ~ • • • ~ 0 • • • ~ • • ~ ~ • • ~ 

• • • • • • • • 0 p • • • ~ • • • • ~ • • • • • • 

12 vom Hundert, 

9 vom Hundert, . 
6 vom Hundert, 
l~ vom Hundert" 
2 vom Hundert und 

1978 ... ~~.,. ..... ~~_ .................... 2 vomlIundert 

. ... 

der Bemessungsgrundlage. Die Steuer für den Selbstverbrauch 
1 

ist vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen .. " 

• _ 1 

f 
." I· 

i 
t 
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6. Der Abs.10 des § 29 hat zu.lauten: 
n (10) "t-lird ein Wirtschaftsgut ,das bei dem Unternehmer 
nach Abs.1 besteuert \rorde,:vor dem 1. Jänner 1979 geliefert 
oder zum Eigenverbrauch entnommen und sind diese Umsätze 
steuerpflichtig oder nach § 6 'Z.1 steuerfrei, so kanu. der 
Unternehmer die yon ihm geschuldete Umsatzsteuer.kürzen .. Der 
Kürzungsbetrag ergibt sich aus der An\.;endung des im Kalender-

, 
jahr der Lieferung oder aer~Entnahme für den Selbstverbrauch 
gel tenden Ste·uersatzes (.t\.bs~ 7} auf das Entgelt der LiefertÜlg 

. . 
. oder den Teil\'1ert des Eigenverbrauches; "\·:eder das Entgelt 
noch. der Teil\·rei·t dürfen jedoch höher sein als der nach Abs .. 6" 
.für"den Selbstverbrauch anzusetzende ,",ert~ Liegen im Kalender~ 
jahr des "Selbstverbrauches die .Voraussetzungen des § 12 Abs.4 
und 5 vor, so vermindert sich der Kürzungsbetrag insoweit, als 
der Unternebmer in diesem Kalenderjahr zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt war. t1 

Artikel 11 

(1) Die Bestimmungen des Artikels I Z.1 sind auf steuer­
bare Umsätze im Sinne des § '1 .Abs.1 .des Umsatzsteuergesetzes 1972 
anzut'ienden, die nach dem 31. Ylärz 1979 ausgeführt werden o 

(2) Die Bestim~~g des Artikels I ·Z.2.tritt mit 
1. Jänner ~976 in Kraft. 

(3) Die Bestimmungen des Artikels I Z.3·bis 
steuerbare Vorgänge anzuwenden, die nach dem 31. 
ausgefilhrt werden. 

." 

6 sind auf 
Dezember 1972 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes­

minister für Finanzen betraut. 

Es wird beantragt, den Antrag unter Verzicht auf die erste 

Lesung, dem Finanz- und Budgetausschuß zuzuweisen. 

... i 
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Erläuterungen 

Zu Artikel I Z.1 
Die vorgesehene Absenkung der Betragsgrenze für den 

- sogenannten Touristenexport von bisher S 2.000 auf S 1.000 . 
-erfolgt vor allem im Interesse zahlreicher grenznaher-:-öster-
reichischer Betriebe· und trägt einem \'liederhol t vorgebrachten 
Wunsch der österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft Rechnung • 

. ~u Artikel I ~,,, 2 bis 6: 
Die im Zuge der Einführung des l1ehI1'lertsteuersystems 

in Österreich als Übergangsmaßnahme geschaffene Selbstver­
.brauchsteuer \-;ürde auf Grund d~r ~estiUIDIO.ung des § 29 Abs .. 1 

UStG 1972 i .. d.F. des AbgÄG 197~ mit 31 ~ Dezember 1979 auslaufen .. 
Im Interesse der Aufrechterhaltung und Förderung eine~ für die 
österreichische \·lirtschaft günstigen Investitionsklimas ist 
nunm~hr vor~esehen, die Selbstverbrauchsteuer bereits um ein 
Jahr früher· - also mit 31. Dezember 1978 - auslaufen· zu lassen 
(Artikel I Z .. 4 und 5). 

Durch diese l1aßnahrn.e tritt insgesamt eine Verminderung 
·desUmsatzsteueraufkonmens von rund 2,3 11illiarden Sein. 

Die Ziffern 2, 3 und 6 des Artikels I sehen lediglich 
eine Anpassung der Bestimmungen des § 26 Abs .. 5, § 28 Abs.5 

:~ b!t!~r~::~:~~::~u::=g a:o:~e geirderte Gel tungsilauer. d~~ 

.... ... 

.. ' 

. I 
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